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8. Ordnung zur Änderung der
Studiengangsprüfungsordnung für den Masterrstudiengang Optimierung und Simulation 

an der Hochschule Bielefeld (University of Applied Sciences and Arts)  
vom 12. Februar 2026 

Aufgrund des § 22 Abs. 1 Nr.3, § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30.Juni 2022 (GV. NRW.S.780b)) in Verbindung mit der Rahmenprüfungsordnung (BA-RPO) für die 
Bachelorstudiengänge an der Hochschule Bielefeld vom 11.12.2015 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – 
Amtliche Bekanntmachungen -2016, Nr.1, S.5-25) in der Fassung der Änderung vom 30.03.2022 (Verkündungsblatt 
der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2022, Nr. 14, S. 163-166) hat der Fachbereichsrat des 
Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld folgende Ordnung als 
Änderungssatzung erlassen: 

I. Artikel

Die Studiengangsprüfungsordnung (SPO) für den Masterstudiengang Optimierung und Simulation an der 
Hochschule Bielefeld vom 01. März 2013 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – 2013, Nr.9, Seiten 94-130) in der Fassung der Änderung vom 06. Oktober 2017 
(Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen - 2017, Nr.334, Seiten 992-1028), 
26. Oktober 2018 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2018 , Nr.34 ,
Seiten 1282-1317), 29. April 2022 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen 
– 2022 , Nr.14 , Seiten 254-258) 19. Februar 2024 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – 2024 , Nr.5 , Seiten 617-638) , 13.September 2024 (Verkündungsblatt der Hochschule 
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2024 , Nr.43 , Seiten 2180-2182), 14.März 2025 (Verkündungsblatt der
Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2025 , Nr.9 , Seiten 63-67) wird auf Grund der Anpassung
an die Vorgaben der RPO wird die SPO wie folgt geändert:

§1 erhält die folgende Fassung: 

Die folgenden Regelungen gelten für den Optimierung und Simulation M.Sc. Es gelten außerdem die 
Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule Bielefeld 
in der jeweils geltenden Fassung, sofern diese Ordnung keine abweichenden Regelungen nach § 1 Absatz 3 
der Rahmenprüfungsordnung bestimmt. 

§2 wird neu gefasst und nimmt die Regelungen der folgende Paragraphen mit auf

§2 Qualifikationsziel des Studiengangs,
§3 Hochschulgrad,
§4 Zugangsvoraussetzungen 
§5 Spezielle Zugangsvoraussetzungen 
§7 Studienbeginn, Gliederung des Studiums Abs 1 und 6
§10 Wiederholungen von Prüfungsleistungen ergänzt um die folgenden Absätze: 

(4) Die erste Modulprüfung, die auch im zweiten Wiederholungsversuch nicht bestanden wurden,
kann ein drittes Mal wiederholt werden. Dies gilt nicht, sofern sie wegen eines Falles des § 13 Abs.
1, 4 oder 7 der Rahmenprüfungsordnung nicht bestanden wurden. Der dritte
Wiederholungsversuch findet als mündliche Prü-fung (Ergänzungsprüfung) statt. Die
Ergänzungsprüfung findet zeitnah innerhalb von drei Monaten nach der nicht bestandenen
Modulprüfung statt. Anderenfalls gilt sie als nicht bestanden. Die Prüflinge werden nach einem
nicht bestanden zweiten Wiederholungsversuch automatisch zu dieser Prüfung angemeldet. Sie
wird mit der Note ausreichend (4,0) oder nicht ausreichend (5,0) bewertet.

(5) Im gesamten Studium kann maximal eine bestandene Modulprüfung einmalig zur
Notenverbesserung auf Antrag, einzureichen beim Studierendenservice, wiederholt werden. Die
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Note des Verbesserungsversuchs zählt nur, wenn tatsächlich eine Verbesserung erreicht worden 
ist. Der Verbesserungsversuch muss innerhalb der vier Prüfungszeiträume nach Bestehen der 
Modulprüfung erfolgt sein.  Die Durchführung dieses Verbesserungsversuchs ist nach der 
Anmeldung der Abschlussarbeit nicht mehr möglich. Ergänzungsprüfungen sind von 
Verbesserungsversuchen ausgeschlossen. 

§18 Ergebnis der Masterprüfung Abs. 1
§19 Gesamtnote
§17Kolloquium Abs. 4

§3 wird neu gefasst und enthät die Regelungen gemäß der SPO
§7 Studienbeginn Gliederung des Studiums Abs 2-9 und 11

§4 wird neu gafasst und nimmt die Regelungen der folgenden Paragraphen mit auf: 
§13 Performanzprüfung 
§14 Leistungsnachweis/Testat
§12 Projektarbeiten

Die Folgenden Regelungen werden aus der SPO gestrichen, da sie nun in der RPO geregelt werden. 
§5 Prüfungsausschuss
§9 Prüfungen, Modulprüfungen, Teilprüfungen, Testate
§11 Hausarbeiten
§17 Kolloquium Abs 2, 3,5 
§18 Ergebnis der Masterprüfung Abs. 2
§20 Einsicht in die Prüfungsakte

Die folgenden Regelungen werden gestrichen: 
§7 Studienbeginn Gliederung des Studiums Abs. 10. 

§16 Masterarbeit Abs. 1 und 3 werden in die Modulbeschreibung „Masterarbeit“ übernommen

§17 Kolloquium Abs. 1 wird in der Modulbeschreibung „Kolloquium“ geregelt 

II. Artikel

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – bekannt 
gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Abweichend treten die Regelungen zur 
Notenverbesserung §2 Punkt 13 und zur Ergänzungsprüfung §2 Punkt 14 zum 01.03.2026 in Kraft.  
-------------------------------------------------------------------  
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- 
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
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3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 
nicht hingewiesen worden.

Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik vom 21.10.2026. 

Bielefeld, den 12. Februar 2026 

Die Präsidentin 
der Hochschule Bielefeld 

gez. I. Schramm-Wölk 

Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk 
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